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Text 

Feststellungsverfahren 

§ 7. (1) Bestehen Zweifel darüber, in welche Sicherheitsstufe eine bestimmte Arbeit mit GVO 
einzustufen ist, so sind die Sicherheitsmaßnahmen der höheren Sicherheitsstufe anzuwenden, sofern nicht 
im Einverständnis mit der Behörde ausreichend nachgewiesen wird, dass die Anwendung weniger 
strenger Maßnahmen gerechtfertigt ist. 

(2) Die Behörde hat im Falle des Abs. 1 von Amts wegen oder auf Antrag des Betreibers nach 
Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission die 
Sicherheitsstufe dieser Arbeit mit GVO unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 6 mit Bescheid 
festzustellen. 


